
 
 
 

Regelung bei der Biomüllentsorgung 
 
Diese Information gilt nur für jene Haushalte, die eine Biomülltonne verwenden! 
 
Gartenabfälle (Laub, Erde, Blumen, kleine Äste und sonstige Bioabfälle aus Garten und Wohnung) 
sowie küchen- bzw. haushaltsähnliche Gastronomieabfälle (Speisereste, verdorbene oder 
abgelaufene Lebensmittel, Obst und Gemüse, Brot usw.) sind getrennt zu sammeln! 
 

Warum? 
 
In der CO-Vergärungsanlage beim Klärwerk Kirchbichl werden die energetisch hochwertigen Stoffe 
(Speisereste) aufbereitet, daraus Biogas gewonnen und in weiterer Folge davon Strom erzeugt.  
Was heißt das für die Besitzer einer Biotonne? Die vorhandene braune Tonne darf ausschließlich nur 
zur Sammlung der Küchenabfälle verwendet werden.  
 
 

bei der Sammlung biogener Abfälle: 
 
In der braunen Bio-Tonne sind aus-
schließlich nur Küchenabfälle – wie unten 
beschrieben – zu entsorgen. 
 
Gartenabfälle – wie unten beschrieben – 
können zu den Öffnungszeiten im 
Recyclinghof entsorgt werden. 



Dies sind: 
Küchen- bzw. haushaltsähnliche Gastronomieabfälle (Speisereste, verdorbene oder abgelaufene 
Lebensmittel, Obst und Gemüse, Brot usw.). 
Sie als Haus- oder Wohnungsbesitzer haben für eine ordnungsgemäße Trennung der Küchen- und 
Gartenabfälle zu sorgen! 
 

Entsorgung 
 
Die braune Tonne mit den Küchenabfällen können nach Notwendigkeit am jeweiligen Tag (lt. 
Abfallkalender) zur Entsorgung bereitgestellt werden. 
 
 
Helfen Sie mit und trennen Sie richtig! Damit leisten Sie einen innovativen Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz! Durch eine sorgfältige Trennung Ihres Biogutes tragen Sie aktiv zur Energiegewinnung 
aus Biogas bei.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 


